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fachlich zuständige Ministerium spezifiziert und er
gänzt werden. Dazu gehören insbesondere Festlegungen 
über Einzelnachweise zur Kosten- und Industriepreis
kalkulation und zum Preisvorschlag wie Einzelgrund
kosten, Zeichnungsunterlagen, Materialverbrauchsnor
men, Arbeitsnormen, Zeitverrechnungen, Arbeitspläne 
sowie die gemäß Anlage 1 durch die Betriebe mit dem 
Preisantrag zur Preiseinstufung einzureichende Anzahl 
der Preiskarteiblätter. Das für die zentrale staatliche 
Preisbestätigung bzw. Preiseinstufung zuständige Or
gan ist berechtigt, das dem Preisantrag als Anlage bei
zufügende Muster zeitweilig einzubehalten.

(2) Zur Begründung der beantragten Preise hat der 
Betrieb insbesondere folgende Angaben zu machen
— bei Erzeugnissen, die das eigene Sortiment erweitern 

oder ergänzen:
die Nachkalkulation ußd das Preisbild von Erzeug
nissen mit der besten ökonomischen und gebrauchs
wertmäßigen Vergleichbarkeit;

— bei Erzeugnissen, die ein bisher produziertes Erzeug
nis ersetzen:
die Nachkalkulation und das Preisbild des zu erset
zenden Erzeugnisses.

Bei Erzeugnissen, für die es im eigenen Betrieb keine 
Vergleichbarkeit gibt, hat der Betrieb Angaben über die 
Preise von Vergleichserzeugnissen anderer Betriebe bei
zufügen. Ist der Betrieb dazu nicht in der Lage, so ist 
das zuständige Preiskoordinierungsorgan der Industrie 
darüber zu informieren und durch dieses die beizufü
genden Preise der anderen Betriebe zu beschaffen. Bei 
neuen, weiterentwickelten Erzeugnissen hat der Be
trieb das zuständige Preiskoordinierungsorgan der In
dustrie grundsätzlich 6 Monate vor Produktionsauf
nahme zu informieren, damit von diesem die Nachkal
kulationen der Vergleichserzeugnisse bei den Produ
zenten rechtzeitig angefordert werden können.

(3) Für Erzeugnisse, deren Industriepreise mit Hilfe 
von Teilpreisnormativen ermittelt werden, ist die spe
zifische Form des Kostennachweises gemäß Abs. 1 ent
sprechend den Bedingungen der einzelnen Bereiche und 
Industriezweige von den Industrieministern und den an
deren Leitern zentraler staatlicher Organe nach Zustim
mung des Ministers und Leiters des Amtes für Preise 
festzulegen und durch die zuständigen Preiskoordinie
rungsorgane der Industrie bekanntzugeben. Als spezi
fische Formen des Kostennachweises können Anwen
dung finden
— die Kosten- und Industriepreiskalkulation für das 

Erzeugnis bzw. für Teilerzeugnisse oder Teilleistun
gen;

— "die Nachkalkulation für die Kostenträgergruppe, der 
das betreffende Erzeugnis angehört. Dabei ist zu
gleich zu bestimmen, ob die Nachkalkulation zusam
men mit dem Preisantrag oder periodisch in be
stimmten festzulegenden Zeitabständen vorzulegen 
ist.
Diese Nachkalkulationen müssen den Kosten- und 
Preisvergleich nach Gruppen von Erzeugnissen bzw. 
von Teilpreisnormativen ermöglichen. Sie bilden 
eine Grundlage für die in den Analysen durch die 
Minister vorzuschlagenden Veränderungen der Teil
preisnormative;

— die Nachkalkulation für ein vergleichbares Erzeugnis 
gemäß Abs. 2.

(4) Die Preiskoordinierungsorgane der Industrie ha
ben festzulegen, in welcher Form die Preisanträge von 
Kleinbetrieben vorzulegen sind. Dabei können sie —

entsprechend den für diese Betriebe geltenden Rechts
vorschriften über Rechnungsführung und Statistik — 
gegenüber den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen 
Festlegungen vereinfachende Regelungen treffen. Dies 
gilt insbesondere für die Vorlage von Nachkalkulatio
nen.

(5) Handwerksbetriebe (Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks, private Handwerksbetriebe, Einkaufs
und Liefergenossenschaften des Handwerks, Arbeitsge
meinschaften der Produktionsgenossenschaften des 
Handwerks) haben den Preisantrag grundsätzlich nach 
den in den Absätzen 1 und 2 getroffenen Festlegungen 
auszuarbeiten. Für die Ausarbeitung des Preisvorschla
ges gelten die in den speziellen Preisvorschriften des 
Handwerks festgelegten Bestimmungen, soweit die An
wendung der Preisvorschriften der Industrie nicht aus
drücklich vorgeschrieben ist. Die zuständigen Preis
koordinierungsorgane der Industrie können Handwerks
betrieben die Einreichung der Preisanträge in verein
fachter Form gestatten, soweit die in den Absätzen 1 
und 2 geforderten Angaben auf Grund der für diese 
Betriebe geltenden vereinfachten Buchführungsbestim
mungen nicht vollständig vorgelegt werden können.

§4
Abstimmung der Preis Vorschläge

(1) Der Betrieb hat die in dem Preisantrag für das 
Erzeugnis vorgeschlagenen bzw. die von ihm selbst ein
zustufenden Preise mit den Hauptabnehmern abzustim
men*. Hauptabnehmer sind diejenigen Produktionsbe
triebe, Handelsbetriebe oder anderen Vertragspartner, 
die wesentliche Teile der Produktion des laufenden und 
des folgenden Planjahres im Inland abnehmen. Dabei 
muß gesichert sein, daß der überwiegende Teil der Pro
duktion erfaßt wird. Ist der Produktionsmittelhandel 
Hauptabnehmer, so ist auch eine Abstimmung mit den 
Hauptanwendern durchzuführen. Sind infolge einer 
breiten Streuung des Abnehmerkreises oder aus ande
ren Gründen keine Hauptabnehmer bestimmbar, so ist 
die Abstimmung mit den wirtschaftsleitenden Organen 
durchzuführen, in deren Verantwortungsbereich der 
Hauptanteil der Produktion geliefert wird. Die Abstim
mung von Preisvorschlägen für Transportleistungen, 
die für alle Bereiche der Volkswirtschaft erbracht wer
den, ist mit den Ministerien und anderen zentralen 
staatlichen Organen durchzuführen.

(2) Die Hauptabnehmer sind verpflichtet, innerhalb 
von 14 Tagen nach Erhalt des Preisvorschlages Stellung 
zu nehmen. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Stel
lungnahme, so gilt dies als Zustimmung zum Preisvor
schlag.

(3) Werden mit dem Preisantrag erstmalig anzuwen
dende Handelsspannen für den Produktionsmittelhandel 
vorgeschlagen, so sind diese mit dem hierfür gemäß 
Nomenklatur der Preiskoordinierungsorgane zuständi
gen Organ abzustimmen.

(4) Der Betrieb hat den Preisvorschlag für Erzeug
nisse, die für den Export vorgesehen sind, mit den zu
ständigen Außenhandelsbetrieben abzustimmen. Das 
gilt auch, wenn die Produktion des Erzeugnisses für den 
Export zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen ist als 
die Produktionsaufnahme für den Inlandsabsatz. Die 
Abstimmung hat auch zu erfolgen, wenn die Außenhan
delsbetriebe nicht Hauptabnehmer sind, jedoch gegen-

* Soweit bei Konsumgütem die Hauptabnehmer nicht im 
Preisbeirat des Preiskoordinierungsorgans des Handels ver
treten sind.


